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Wenn der Mieter nicht zahlt 

Androhung der Kündigung bei 
Zahlungsverzug 
 

Die meisten Mieter überweisen 
ihren Mietzins pünktlich und im 
richtigen Betrag. Daneben gibt es 
eine stattliche Anzahl von Mie-
tern, die ihrer Pflicht zur rechtzei-
tigen Mietzinszahlung nicht nach-
kommen. Damit der Vermieter 
das Mietobjekt nicht langfristig 
ohne Mietzinseinnahmen zur Ver-
fügung stellen muss, gibt das Ge-
setz dem Vermieter in dieser Si-
tuation die Möglichkeit, den Miet-
vertrag kurzfristig aufzulösen. Da-
bei hat sich der Vermieter an ent-
sprechende Formalitäten zu hal-
ten, die bei Nichtbeachtung An-
lass zu gerichtlichen Auseinan-
dersetzungen geben. 
 
Juristische Grundlagen 
 
Nach Art. 257 d OR kann der 
Vermieter dem Mieter von Wohn- 
und Geschäftsräumen, der sich 
nach Übernahme der Sache mit 
fälligen Mietzinsen oder Neben-
kosten im Zahlungsrückstand be-
findet unter Ansetzung einer Frist 
von 30 Tagen schriftlich die Kün-
digung des Mietverhältnisses an-
drohen. Wird auch innert dieser 
Frist nicht bezahlt, kann er mit ei-
ner weiteren Frist von 30 Tagen 
auf Ende eines Monats kündigen. 
Ist eine dieser Bedingungen nicht 

eingehalten, ist diese Kündigung 
nicht anfechtbar, sondern völlig 
unwirksam und muss vom Mieter 
nicht innert der Frist von 30 Ta-
gen nach Empfang angefochten 
werden (Art. 273 OR). 
 

Anforderung an die Zahlungs-
aufforderung 
 

Das Ansetzen der Zahlungsfrist 
muss schriftlich -mit Vorteil einge-
schrieben- erfolgen. Die Frist und 
auch die Androhung der Kündi-

gung müssen aus der Aufforde-
rung selbst hervorgehen. Ein Ver-
weis auf Art. 257 d OR genügt 
nicht.  

Fehlt die Kündigungsandrohung, 
setzt die Aufforderung den säumi-
gen Mieter bloss in Verzug. Die 
Zahlungsaufforderung muss klar 
bezeichnen, welcher Mietzins  
noch ausstehend ist. Eine ge-
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Betreibungsstatistik 2017 des Kantons Aargau 

naue Bezifferung ist nicht nötig, 
jedoch ist erforderlich, dass der 
geforderte Betrag einwandfrei be-
stimmbar ist, z.B. mit der Be-
zeichnung der Monate mit unbe-
zahltem Mietzins. Es ist aber zu 
wenig klar, wenn einzig der 
offene Betrag genannt wird ohne 
dass ersichtlich ist, dass sich 
hinter dieser Ziffer zwei Brutto-
mietzinse verstecken, die seit 4 
Monaten geschuldet sind. Wenn 
der Vermieter nur eine bestimmte 
Summe ohne konkrete Bezeich-
nung einfordert, so kann der Mie-
ter die Summe nicht zuordnen 
und die entsprechende Kündi-
gung kann nach Umständen un-
wirksam sein. Weiter muss die 
Zahlungsaufforderung eine expli-
zite Kündigungsandrohung ent-
halten, wobei die Androhung der 
Fristlosigkeit nicht zwingend ist, 
aber empfohlen wird.  

Missbräuchliche Berufung des Mie-
ters auf die Unwirksamkeit einer 
Zahlungsverzugskündigung 
 

Wird einem Mieter mit einer zu 
kurzen Frist die Kündigung ange-
droht, so kann diese Verkürzung 
bewirken, dass der grundsätzlich 
zahlungswillige Mieter seine Be-
mühungen zur Mittelbeschaffung 
vorzeitig abbricht. Möglicherwei-
se wären seine Anstrengungen 
innert korrekter Frist erfolgreich 
gewesen. Eine Zahlungsauffor-
derung mit zu kurzer Frist ist 
nichtig. Doch ist die Berufung auf 
diesen Mangel rechtsmissbräuch-

lich, wenn feststeht, dass der 
Mieter den Ausstand selbst innert 
der korrekten Frist von 30 Tagen 
nicht beglichen hätte. Ebenfalls 
missbräuchlich handelt der Mie-
ter, wenn er im Rahmen des Ver-
fahrens behauptet, der Vermieter 
habe in der Zahlungsaufforde-
rung einen zu hohen Betrag ge-
fordert, aber den anerkannten Be-
trag nicht fristgemäss überweist.  
 

Zahlungsmoral verschlechtert sich 
 

Die Anzahl der ausgestellten Ver-
lustscheine im Kt. Aargau nimmt 
sehr stark zu (vgl. Tabelle).  

Durch das akribische Einhalten 
der gesetzlichen Grundlagen und 
v.a. durch zweifaches Mahnen 
pro Mandat von ausstehenden 
Mietzinsen begrenzt die Realit 
Treuhand AG dieses Risiko.  
 

Unsere Unterstützung 
 

In Ihrem Interesse fordern wir Ih-
re Mietzinsen, Nebenkosten und 
sonstigen Forderungen fristge-
recht ein, gegebenenfalls über 
den Rechtsweg. Bei Auslandsfor-
derungen verweisen wir auf ein 
professionelles Inkassobüro. 

Wenn der Mieter nicht zahlt  

 


